
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 417 „Sportanlage“ im Stadtteil Enniger 
werden im westlichen Teil des Ursprungsplans auf dem Gelände des Reit- und 
Fahrvereins Enniger-Vorhelm e.V. folgende Festsetzungen geändert: 

 Die überbaubaren Flächen werden erweitert 

 Die Festsetzungen zur Stellung der baulichen Anlagen werden ergänzt 
 Auf eine Anpflanzungsfestsetzung an der Südgrenze des Plangebiets wird 

verzichtet 

 
Alle übrigen Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO sind nicht Gegenstand dieser 
Änderung, bleiben unberührt und gelten weiterhin auch für das Änderungsgebiet.  

Die für das Änderungsgebiet sowie die Nachbarflächen geltenden Festsetzungen sind 
nur zur Information in die Plankarte aufgenommen. Es gilt allein das Originalplanwerk. 
 

 
 

A. Planzeichenerklärung  
 

I. Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO und sonstige 
Planzeichen 

 1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9(1) Nr. 1 BauGB) 

  
1.1 Größe der Grundfläche der baulichen Hauptanlagen als 

Höchstmaß (§ 19 BauNVO), hier: 2.800 m² 

 
1.2 Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze,  

hier 1Vollgeschoss 
 

 2. Baugrenzen, Bauweise, Stellung baulicher Anlagen  
(§ 9(1) Nr. 2 BauGB) 

  
2.1 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) = 

- durch Baugrenzen umgrenzter Bereich 
- nicht überbaubare Grundstücksfläche 

 
2.2 Abweichende Bauweise: Auf Grundlage der offenen Bauweise 

sind abweichend Gebäude über 50 m Länge zulässig. 
 

2.3 Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der 
Hauptbaukörper 

 

 
3. Sonstige Planzeichen  

  
3.1 Dachform der Hauptkörper  

(§ 9(4) BauGB i. V. m. § 86 BauNVO) 
 

3.2 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs dieser 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 417 „Sportanlage“ (§ 9(7) BauGB) 
 

3.3 Maßangabe in Meter 
 

3.4 Abgrenzung unterschiedlicher Hauptfirstausrichtung 
 
 
 4. Bestandsdarstellungen, Hinweise etc. 

 4.1 Vorhandene Flurstücksgrenzen mit Grenzstein und 
Flurstücksnummern 

 

4.2 Vorhandene Bebauung 
 

 
 

 

II. Nachrichtlich: Planzeichen gemäß Bebauungsplan Nr. 417 
„Sportanlage“ 

Textliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und BauNVO sowie Hinweise: siehe 
Originalplan Nr. 417 „Sportanlage“ 
 

 Festsetzungen gemäß BauGB und BauO NRW 

Private Grünfläche mit Zweckbestimmung Reitsportanlage 

 

Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der Hauptbaukörper 

 

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze, hier 1 Vollgeschoss 

 

Straßenbegrenzungslinie 

 

Fläche für das Anpflanzen einheimischer standortgerechter 
Laubgehölze 

 

Zu erhaltender Laubbaum  

 

 

 
 

 

Rechtsgrundlagen der Planung 

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509); 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466); 
Planzeichenverordnung (PlanZV) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509); 
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
09.04.2013 (GV. NRW. S. 194). 
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Aufstellungsbeschluss  
gemäß §§ 2(1) und 1(8) BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Träger Öffentlicher Belange 

Satzungsbeschluss  
gemäß § 10(1) BauGB 

Die  vereinfachte  Änderung   des  Be‐
bauungsplans   ist  gemäß § 13  BauGB 
vom  Rat  der  Stadt  Ennigerloh  am 
……………….. beschlossen worden.  
Der Beschluss ist am ……………….. orts‐
üblich bekanntgemacht worden. 
 
 
 
 
 
 
Ennigerloh, den  ……………….. 
 
 
................................................... 
Bürgermeister 

 
 

Die Beteiligung der betroffenen Öffent‐
lichkeit  wurde  gemäß  § 13(2) Nr. 2 
BauGB wie folgt durchgeführt:  
‐ öffentliche Auslegung gemäß § 3(2) 
  BauGB in der Zeit vom ……………….. 
  bis ……………….. 
 
Die berührten Behörden und  sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben  vom  ………………..  gemäß 
§ 13(2) Nr. 3 BauGB beteiligt. 
 
Ennigerloh, den  ……………….. 
 
 
................................................... 
Bürgermeister 

Der  Bebauungsplan  wurde  vom  Rat 
der  Stadt  Ennigerloh  gemäß  § 10(1) 
BauGB am ……………….. als Satzung be‐
schlossen. Die Begründung wurde ge‐
billigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Ennigerloh, den  ……………….. 
 
 
................................................... 
Bürgermeister 

 

Bekanntmachung  
gemäß § 10(3) BauGB 

Der  Beschluss  des  Bebauungsplans  als 
Satzung  gemäß  § 10(1)  BauGB  ist  am 
………………..  ortsüblich  gemäß  § 10(3) 
BauGB mit  Hinweis  darauf  bekanntge‐
macht worden, dass der Bebauungsplan 
mit  Begründung  während  der  Dienst‐
stunden  in  der  Verwaltung  zu  jeder‐
manns  Einsichtnahme  bereitgehalten 
wird. 
Mit  der  erfolgten  Bekanntmachung  ist 
der Bebauungsplan in Kraft getreten. 
 
Ennigerloh, den  ……………….. 
 
 
................................................... 
Bürgermeister 

 


